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Hinweise

Webcast

Unsere Webcasts werden nicht aufgezeichnet

Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet

Fragen können gerne über Q&A gestellt werden

Dauer: ca. 45 min

Unterlagen stehen auf unserer Webseite zum Download zur Verfügung
https://www2.deloitte.com/de/de/events/all/2022/global-employer-services-veranstaltungsuebersicht.html

Feedback 

Polling Questions

* Lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Präsentation das generische Maskulinum verwendet.

https://www2.deloitte.com/de/de/events/all/2022/global-employer-services-veranstaltungsuebersicht.html


Referent

Jan Grunert 
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Umfrage

01 Ja, ohne jede Begrenzung.

02
Ja, es bestehen jedoch Ausnahmen (Umfang der 
Beschäftigung, ausgeübte Tätigkeit)

Erlaubt Ihr Unternehmen „remote work“ aus Österreich? 

03
Wahrscheinlich ist ab und zu jemand in Österreich 
tätig („gut geHÜTTEtes Geheimnis“) 

04
Nein, grundsätzlich dürfen die Mitarbeiter nicht 
grenzüberschreitend arbeiten. 

Bitte stimmen Sie ab!

Mehrfachnennungen sind möglich.
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Umfrage

01 Begründung der (lohn-)steuerlichen Betriebstätte

02
Wechsel vom Sozialversicherungssystem und damit 
zusammenhängende Konsequenzen

Welches Thema finden Sie in Bezug auf „remote work“ in Österreich besonders herausfordernd?

03 Arbeitsrechtliche Themen

04 Abwicklung der Arbeitsunfälle 

Bitte stimmen Sie ab!

Mehrfachnennungen sind möglich.

Auf- und Umsetzung in der „remote work policy“

Ablenkung

05

06
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Welche Risiken können durch einen Mitarbeiter 

ausgelöst werden?

Arbeitsrecht

Welche Risiken Unternehmen managen müssen und was diese auslöst…

Ein Mitarbeiter kann bereits 

erhebliche Risiken auslösen!

Einkommensteuererklärung

Payroll-Verpflichtung des 

Arbeitgebers

Immigration

Betriebsstättenrisiko

Zus. Regulierung (z.B. bei 

Banken)

Sozialversicherung

PWD-Registrierung

Risiko-Trigger
Kombination 

Heimat- und 

Gastland (DBA / SV-

Abkommen)

Nationalität / 

Staatsbürgerschaft

Zweitwohnsitz 

in Gastland

Länge des 

Aufenthaltes

Vertrags-

unterzeichnungen

Art der Tätigkeit 

(Verhandlungen)

Arbeitsort (z.B. in 

Gastland-

Niederlassung)

Position (z.B. 

Geschäftsführer)
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Praxisnah an den lebensnahen Szenarien

Sozialversicherungsrechtliche Aspekte bei der 
grenzüberschreitenden „Remote Work“ Tätigkeit
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1

2

3

Grenzüberschreitende „Remote Work“-Tätigkeit aus Sicht der Sozialversicherung 

„Ad hoc Remote Work“

Zeitlich befristete einmalige „Remote Work“ Tätigkeit in Österreich  

Regelmäßige „Remote Work“ von zu Hause in Österreich   

Regelmäßige „Remote Work“ Tätigkeit in Österreich für einen längeren Zeitraum

Dauerhafte „Remote Work“ in Österreich  

Für immer in Österreich für den deutschen Arbeitgeber tätig sein! 

Drei unterschiedliche Szenarien und ihre Konsequenzen für den deutschen Arbeitgeber 

Ein paar Tage dem 

Urlaub in Österreich  

einfach anschließen 

wäre mal herrlich!

Wenn ich nicht jeden Tag 

über die Grenze nach 

Deutschland fahren muss, 

spare ich nicht nur Zeit!

Ich kann mit meiner 

Familie leben und 

trotzdem für meinen 

Arbeitgeber tätig sein!
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Zugehörigkeit zum Sozialversicherungssystem 

Grenzüberschreitende „Remote Work“-Tätigkeit aus Sicht der Sozialversicherung 

A1 Bescheinigung 

• Art. 12: Entsendung und Dienstreise 
• Art. 13: Gewöhnliche Tätigkeit in mehreren Mitgliedstaaten 
• Art. 16: Ausnahmevereinbarung 

3

EU-Verordnung 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit

• anwendbar in allen Staaten der EU/EWR und die Schweiz 
• A1 Bescheinigung: Nachweis über das anwendbare Sozialversicherungsrecht:
• Freistellung von allen Zweigen des ausländischen Sozialversicherungsrechts
• Grenzüberschreitender und nationaler Austausch unter den Behörden 

2

Grundsätze der EU-Rechtsvorschriften

• Tätigkeitsstaatsprinzip
• Ein Sozialversicherungssystem – im Vergleich zum internationalen Steuerrecht
• Gleichbehandlung 

1
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Szenario I: 
Kurzfristige „ad hoc Remote Work“ Tätigkeit in Österreich 
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Szenario I: Kurzfristige „ad hoc Remote Work“ Tätigkeit in Österreich   

Grenzüberschreitende „Remote Work“-Tätigkeit aus Sicht der Sozialversicherung 

• Es besteht keine eindeutige Regelung im EU-Koordinierungsrecht.
• Während der zeitlich befristeten Tätigkeit in Österreich wechselt die Zugehörigkeit 

zum (deutschen) Sozialversicherungssystem nicht. 
• Aufgrund des Antrags wird die zuständige Behörde (Krankenkasse) eine A1 

Bescheinigung ausstellen.
• Die Einzugsstelle kann die Daten an die österreichischen Behörden übermitteln. 

Welche Sachverhalte sollen im Fokus liegen

• Der Mitarbeiter ist nicht dem deutschen Sozialversicherungssystem zugehörig.
• Der Mitarbeiter war vor der „remote work“ Tätigkeit weniger als einen Monat dem deutschen 

Sozialversicherungssystem zugehörig.
• Die Tätigkeit ist in einem Staat nicht „ad hoc“, sondern eher „regelmäßig“. 
• Die Abwicklung der Arbeitsunfälle kann eine Herausforderung darstellen. 
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Szenario II: 
Regelmäßige „Remote Work“ Tätigkeit in Österreich 
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Grenzüberschreitende „Remote Work“-Tätigkeit aus Sicht der Sozialversicherung 

Welche Aspekte müssen geprüft und dokumentiert werden? 

 In welchem Land ist der Wohnsitz („Mittelpunkt der Lebensinteressen“)?
 Wie ist der geplante Umfang der Tätigkeit im Ausland? 

Bestimmung des anwendbaren Rechts: 

Ausübung eines wesentlichen Teils (≥ 25%) der Beschäftigung im Wohnsitzstaat

 Rechtsvorschriften des Wohnsitzstaates

Ausübung keines wesentlichen Teils der Beschäftigung im Wohnsitzstaat

 Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der Arbeitgeber seinen Sitz hat

Szenario II: Regelmäßige „Remote Work“ Tätigkeit in Österreich  
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Grenzüberschreitende „Remote Work“-Tätigkeit aus Sicht der Sozialversicherung 

Situation 1: 

 Ein deutsches Unternehmen beschäftigt eine Mitarbeiterin, die in Österreich mit ihrer Familie wohnt. 
 Diese Mitarbeiterin arbeitet am Freitag von zu Hause aus Linz. 
 Da sie weniger als 25 % der Tätigkeit in Österreich ausübt, gilt weiterhin das deutsche Sozialversicherungsrecht.  
 Die A1 Bescheinigung wurde in Österreich beantragt und bescheinigt das deutsche anwendbare Recht. 
 Die A1 Bescheinigung gilt für den Zeitraum 2019 – 2023. 

Bestimmung des anwendbaren Rechts: 

Ausübung eines wesentlichen Teils (≥ 25%) der Beschäftigung im Wohnsitzstaat

 Rechtsvorschriften des Wohnsitzstaates

Ausübung keines wesentlichen Teils der Beschäftigung im Wohnsitzstaat

 Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der Arbeitgeber seinen Sitz hat

Szenario II: Regelmäßige „Remote Work“ Tätigkeit in Österreich

Situation 2: Was passiert, wenn …

 Sollte die Mitarbeiterin von Linz aus auch am Montag arbeiten,  ist das deutsche Sozialversicherungsrecht anwendbar.  
 Die A1 Bescheinigung ist in Österreich zu beantragen und bescheinigt das österreichische anwendbare Recht.  
 Der deutsche Arbeitgeber hat sämtliche Pflichten nach dem österreichischen Recht zu erfüllen.
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Grenzüberschreitende „Remote Work“-Tätigkeit aus Sicht der Sozialversicherung 
Szenario II: Regelmäßige Tätigkeit in den Pandemiezeiten 

„COVID 19 – REGELUNG“ 

Für Personen, die unabhängig von der aktuellen Situation auch ansonsten gewöhnlich in Deutschland und in Österreich erwerbstätig

sind und für die das anwendbare Recht nach Artikel 13 („multistate worker“) festgelegt wurde, ergeben sich bis zum 30.06.2023 durch 

eine der Pandemie geschuldete, vorübergehend andere Verteilung der Arbeitszeit keine Änderungen hinsichtlich des anwendbaren 

Sozialversicherungsrechts.

 Bereits erteilte A1 Bescheinigungen bleiben auch für diese Zeit gültig.
 Es besteht kein Handlungsbedarf (die Behörden müssen nicht über die tatsächliche Verteilung der Arbeitszeit informiert 

werden). 

Situation 3 – COVID 19 REGELUNG ANWENDBAR

 Das Unternehmen hat im November 2022 festgesellt, dass die Mitarbeiterin deutlich mehr als 25 % in Österreich tätig war. 
 Da der höhere Tätigkeitsumfang der Pandemie geschuldet war, ändert sich das anwendbare Sozialversicherungsrecht nicht. 
 Die Mitarbeiterin verbleibt bis zum 30.06.2023 im deutschen Sozialversicherungssystem. 
 Die deutschen und österreichischen Behörden müssen nicht informiert werden. 
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Szenario II: 
Regelmäßige „Remote Work“ Tätigkeit in Österreich 

NEU 01.01.2023 
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Grenzüberschreitende „Remote Work“-Tätigkeit aus Sicht der Sozialversicherung 
Szenario II: Regelmäßige Tätigkeit „Telearbeit“ in Österreich 

AKTUELLE ENTWICKLUNG (2023)

Rahmenvereinbarung zwischen Deutschland und Österreich bei gewöhnlicher grenzüberschreitender Telearbeit  

Definition der Telearbeit: 

• Tätigkeit, die an anderen Orten, insbesondere in der häuslichen Umgebung, ausgeübt wird

Die betroffene muss folgende Anforderungen (kumulativ) erfüllen: 

• Die Person ist abhängig beschäftigt und 

• die Person ist für einen Arbeitgeber tätig und  

• die Person übt gewöhnlich die Tätigkeit in den Geschäftsräumen des Arbeitgebers aus und 

• die Person arbeitet unter Einsatz von Informationstechnologie in ihrem Wohnstaat (insbesondere in der häuslichen Umgebung).
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AKTUELLE ENTWICKLUNG

Es sind die Rechtsvorschriften des über die Sozialversicherung anzuwenden, in dem der Arbeitgeber ansässig ist, wenn 

• die Telearbeit im Wohnstaat zwischen 25% und maximal 40% der gesamten Beschäftigung ausmacht und

• die Person in Deutschland und in Österreich wohnt und  

• der Arbeitgeber im jeweils anderen Staat ansässig ist bzw. sich dessen Betriebstätte im jeweils anderen Staat befindet 

und

• die entsprechende Vereinbarung im Interesse der Person ist.  

Situation 4 – Regelung  „TELEARBEIT“ 

 Mitarbeiterin arbeitet weiterhin für das deutsche Unternehmen am Montag und Fretag vom „Home 
Office“ in Österreich. 

 Obwohl die Mitarbeiterin mehr als 25 % von ihrem Wohnstaat arbeitet, jedoch maximal 40 
%, gilt weiterhin das deutsche Sozialversicherungsrecht. 

 Die Mitarbeiterin ist mit dieser Lösung einverstanden. 

 Es ist eine A1 Bescheinigung – „Ausnahmevereinbarung“ zu beantragen. 

Grenzüberschreitende Beschäftigung
Szenario II: Regelmäßige Tätigkeit „Telearbeit“ in Österreich 
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Grenzüberschreitende Beschäftigung
Szenario II: Regelmäßige Tätigkeit „Telearbeit“ in Österreich 

Beantragung der A1 Bescheinigung 

Verbleib im deutschen Sozialversicherungssystem

• Sollten alle Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein, ist der Antrag auf die Ausnahmevereinbarung (Art. 16 der EU-VO 

883/2004) in Deutschland bei der DVKA zu stellen. 

• Der Antrag ist elektronisch an die DVKA zu übermitteln. 

• Als Begründung ist „Rahmenvereinbarung TELEARBEIT“ anzugeben. 

• WICHTIG: Die Umstände der grenzüberschreitenden Beschäftigung („Anteil der Tätigkeit“) können von den 

deutschen oder österreichischen Behörden geprüft werden. 

Verbleib im österreichischen Sozialversicherungssystem 

Sollten alle Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein, ist der Dachverband der Sozialversicherungen zu kontaktieren. 



Fragen & Antworten
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